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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a. Entscheidungen zum 

häuslichen Arbeitszimmer eines psychologischen Gutachters und zur Erschütterung 

des Anscheinsbeweises der Privatnutzung eines betrieblichen Pkw.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 

Häusliches Arbeitszimmer eines Gutachters kann in voller 

Höhe abzugsfähig sein 



Mit Urteil vom 18. August 2022 (Az. 8 K 3186/21 E) hat der 8. Senat des Finanzgerichts 

Münster entschieden, dass das häusliche Arbeitszimmer eines u.a. von Gerichten 

beauftragten psychologischen Gutachters den Mittelpunkt dessen beruflicher Tätigkeit 

darstellen kann mit der Folge, dass die Aufwendungen unbegrenzt als 

Werbungskosten abzugsfähig sind. 

Der Kläger ist als selbstständiger psychologischer Gutachter tätig und wird vor allem 

in Überprüfungsverfahren für Strafvollstreckungskammern und für Einrichtungen des 

Maßregelvollzugs tätig. Im Streitjahr 2020 machte er Kosten für ein häusliches 

Arbeitszimmer in Höhe von knapp 2.400 € als Betriebsausgaben geltend. Das 

Finanzamt erkannte die Aufwendungen lediglich i.H.v. 1.250 € an, weil das häusliche 

Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der Tätigkeit des Klägers darstelle. Der qualitative 

Schwerpunkt liege in den für die Begutachtung unerlässlichen Explorationen der zu 

begutachtenden Personen. 

Hiergegen wandte der Kläger ein, dass die Explorationen und die Gerichtstermine im 

Verhältnis zur Tätigkeit im Arbeitszimmer in einem zeitlich untergeordneten Rahmen 

lägen (Verhältnis zwischen 1:3 und 1:5). Die Ausarbeitung der Gutachten erfordere 

die Auswertung aller vorliegenden Informationen und stelle die eigentliche Tätigkeit 

dar. 

Der Senat hat der Klage stattgegeben. Der für den vollständigen Abzug der 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer erforderliche Mittelpunkt der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_K_3186_21_E_Urteil_20220818.html


betrieblichen und beruflichen Betätigung bestimme sich vorrangig nach dem 

qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit. Beim Kläger liege dieser in seinem 

Arbeitszimmer. Kern seiner Gutachtertätigkeit sei es, unter Ermittlung der 

erforderlichen Tatsachengrundlage eine Prognoseentscheidung zu treffen. Alleiniger 

Schwerpunkt dieser Tätigkeit seien die im Arbeitszimmer ausgeübten Tätigkeiten der 

Auswertung der Akten und der Explorationen udn die darauf aufbauenden, für das 

Treffen und die Begründung der Prognoseentscheidung erforderlichen Recherche-, 

Rechen-, Bewertungs- und Schreibarbeiten. 

Demgegenüber stellten die Explorationen selbst keinen weiteren wesentlichen Teil der 

Tätigkeit des Klägers dar. Diese seien zwar wichtige Bausteine für die 

Prognoseentscheidungen, würden aber wegen der freiwilligen Teilnahme der 

Probanden nicht immer von den Auftraggebern verlangt und seien auch nicht in jedem 

Fall erforderlich. Alternativ zur Exploration gebe es auch andere Analyseinstrumente, 

die der Kläger in einem erheblichen Teil der Gutachten verwandt habe. Zudem sei die 

Durchführung der Explorationen weitgehend standardisiert. 

Hören Sie zu dieser Entscheidung bitte auch unseren neuesten PodcaSTeuerrecht. 

 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


Erschütterung des Anscheinsbeweises durch atypischen 

Geschehensablauf 

Der für die Privatnutzung eines betrieblichen PKW sprechende Anscheinsbeweis kann 

auch auf andere Weise als durch das Vorhandensein eines in Status und 

Gebrauchswert vergleichbaren Pkw im Privatvermögen erschüttert werden. Dies hat 

der 6. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 16. August 2022 (Az. 6 K 

2688/19 E) entschieden. 

Zum Haushalt der miteinander verheirateten Kläger gehörten in den Streitjahren 2015 

und 2016 zwei volljährige Kinder. Im Privatvermögen hielten die Kläger im 

Streitzeitraum (teilweise nacheinander) insgesamt drei Kleinwagen, die in erster Linie 

von den Kindern genutzt wurden. Der Kläger unterhielt auf demselben Grundstück, auf 

dem sich auch das Wohnhaus der Familie befand, einen Gartenbaubetrieb, war aber 

hauptberuflich anderweitig als Arbeitnehmer beschäftigt. Die Klägerin arbeitete neben 

20 weiteren Arbeitnehmern bzw. Aushilfen auf Mini-Job-Basis im Betrieb des Klägers. 

Im Betriebsvermögen hielt der Kläger neben einem dem Vorarbeiter zugeordneten 

Dienstwagen einen BMW X3 und ab Februar 2015 einen Ford Ranger, für die keine 

Fahrtenbücher geführt wurden. Für den BMW versteuerte er die Privatnutzung nach 

der 1%-Regelung, während er für den Ford Ranger keinen Privatnutzungsanteil 

ansetzte. Das Finanzamt wandte demgegenüber auch für den Ford Ranger die 1%-

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/6_K_2688_19_E_Urteil_20220816.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/6_K_2688_19_E_Urteil_20220816.html


Regelung an, da die privaten Fahrzeuge in Status und Gebrauchswert nicht mit diesem 

Pkw vergleichbar seien und nicht allen Familienmitgliedern jederzeit ein Fahrzeug zur 

privaten Nutzung zur Verfügung gestanden habe. 

Zur Begründung ihrer Klage machten die Kläger geltend, dass der Ford Ranger den 

Mitarbeitern des Betriebs arbeitstäglich permanent als Zugmaschine zur Verfügung 

stehen müsse. Aufgrund des Verschmutzungszustands sei es lebensfremd, dieses 

Fahrzeug an Wochenenden für Familienfahrten zu nutzen. Hierfür bleibe wegen der 

geringen jährlichen Fahrleistung von durchschnittlich 8.900 km auch kein Raum. 

Die Klage hatte Erfolg. Der 6. Senat des Finanzgerichts Münster ist nach dem 

Gesamtergebnis des Verfahrens nicht zu der Überzeugung gelangt, dass der Ford 

Ranger in den Streitjahren tatsächlich privat genutzt wurde. Nach dem Beweis des 

ersten Anscheins spreche die allgemeine Lebenserfahrung zwar dafür, dass 

betriebliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch 

tatsächlich privat genutzt würden. Dieser Anscheinsbeweis sei im Streitfall allerdings 

erschüttert. 

Zwar handele es sich bei dem Ford Ranger um ein Fahrzeug, das sich typischerweise 

auch für eine Privatnutzung eignet. Auch der ebenfalls privat genutzte betriebliche 

BMW X3 sei nicht geeignet, den Anscheinsbeweis zu erschüttern, da er wegen der 

betrieblichen Nutzung nicht vollumfänglich für Privatfahrten zur Verfügung stehe. 



Der Senat hat aber aufgrund des dargelegten Sachverhalts die ernsthafte Möglichkeit 

eines anderen als des der allgemeinen Erfahrung entsprechenden Geschehens 

angenommen. Zunächst sei nachvollziehbar, dass der Ford Ranger permanent 

aufgrund seiner Zugkraft im Betrieb eingesetzt worden sei. Darüber hinaus sei zu 

berücksichtigen, dass der Kläger seinen Gartenbaubetrieb nur als Nebentätigkeit 

ausgeübt habe und den Ford Ranger damit nicht arbeitstäglich selbst genutzt haben 

könne. Hierdurch sei die Möglichkeit einer Privatnutzung erheblich eingeschränkt 

gewesen. Zu berücksichtigen sei auch, dass beide Kläger für Wege zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte aufgrund der kurzen Entfernungen keinen Pkw benötigt 

hätten. Schließlich habe der Ford Ranger auch nicht für bestimmte Anlässe privat 

genutzt werden müssen, da die Entsorgung von Grünschnitt über einen auf dem 

Grundstück befindlichen Container erfolgt und für den Umzug der Tochter ein 

Transporter geliehen worden sei. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Erbschaftsteuerbefreiung für denkmalgeschützte Objekte bei 

Zeitnähe zwischen Erwerb und Einleitung von Maßnahmen zur 

Nutzbarmachung 

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 19. August 2022 (Az. 3 K 

2935/20 Erb) entschieden, dass die 85%ige Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/3_K_2935_20_Erb_Urteil_20220819.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/3_K_2935_20_Erb_Urteil_20220819.html


Satz 1 Buchst. a ErbStG zumindest die Einleitung von Maßnahmen zur 

Nutzbarmachung eines denkmalgeschützten Objekts für die Öffentlichkeit kurze Zeit 

nach Kenntnis des Erwerbs voraussetzt, während eine anschließende mehrjährige 

Umsetzungsphase unschädlich ist. 

Ende 2013 verstarb der Ehemann der Klägerin. Alleinerbin war dessen Tochter, die 

aber aufgrund von letztwilligen Verfügungen mit Vermächtnissen und Auflagen 

zugunsten der Klägerin belastet war. Die daraus resultierenden Streitigkeiten 

zwischen der Klägerin und der Erbin wurden durch einen Ende 2015 geschlossenen 

Erbvergleichsvertrag beendet. Danach erhielt die Klägerin u.a. eine Immobilie, die mit 

einem unter Denkmalschutz stehenden Friesenhaus aus dem 17. Jahrhundert bebaut 

war. 

Im Mai 2016 nahm die Klägerin Kontakt mit dem örtlichen Tourismusbüro auf, um 

Führungen durch das Objekt anzubieten. Die hierzu mit dem Heimatverein im Oktober 

2016 aufgenommenen Verhandlungen scheiterten im April 2017. 

Die Klägerin beantragte beim Finanzamt die Gewährung der Steuerbefreiung i.H.v. 85 

% gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchst. a ErbStG, da die Nutzbarmachung für 

Zwecke der Volksbildung beabsichtigt sei. Dies lehnte das Finanzamt wegen der 

fehlenden Zeitnähe der begünstigten Nutzung zum Erbfall ab. Eine im Jahr 2017 

diesbezüglich erhobene Klage wurde im August 2018 einvernehmlich dahingehend 



erledigt, dass das Finanzamt die Festsetzung wegen der beantragten 

Steuerermäßigung für vorläufig erklärt. 

Seit Januar 2019 können Führungen durch dieses Objekt gebucht werden. Daraufhin 

beantragte die Klägerin erneut die Gewährung der Steuerermäßigung, was vom 

Finanzamt wiederum wegen fehlender Zeitnähe abgelehnt wurde. 

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat der hiergegen erhobenen Klage 

stattgegeben. Der Klägerin sei die begehrte Steuerbefreiung zu gewähren. Der 

Grundbesitz sei im öffentlichen Interesse erhaltenswert, da es unter Denkmalschutz 

stehe. Dass die jährlichen hohen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen 

übersteigen, habe die Klägerin ebenfalls substantiiert dargelegt. Durch die seit Januar 

2019 stattfindenden Führungen habe sie das Objekt auch der Öffentlichkeit mit dem 

Zweck der Volksbildung nutzbar gemacht. Eine ständige Zurverfügungstellung für die 

Öffentlichkeit sei hierfür - insbesondere in Pandemiezeiten - nicht erforderlich. 

Die Steuerbefreiung scheitere schließlich auch nicht an der grundsätzlich 

erforderlichen zeitlichen Nähe zwischen dem Zeitpunkt des Erwerbs und der 

Nutzbarmachung. Das Gesetz sehe zwar keine zeitliche Grenze vor, allerdings sei vor 

dem Hintergrund der sehr hohen Steuerbefreiung von 85 % aus 

Gleichbehandlungsgründen eine gewisse Zeitnähe zu verlangen. Diese könne aber 

nicht pauschal festgelegt werden, sondern sei abhängig von den Umständen des 

Einzelfalls zu bestimmen. 



Ausgangspunkt sei im Streitfall nicht der Todeszeitpunkt Ende 2013, sondern erst der 

Abschluss des Erbvergleichsvertrags Ende 2015. Erst ab diesem Zeitpunkt könne vom 

Erwerber eine Entscheidung darüber erwartet werden, ob er Grundbesitz für die 

Öffentlichkeit nutzbar machen möchte. Hiernach habe die Klägerin innerhalb von 

wenigen Monaten und damit zeitnah Aktivitäten eingeleitet, um das Objekt zu öffnen. 

Nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem Heimatverein und dem Abschluss 

des ersten Klageverfahrens habe sich die Klägerin wiederum zeitnah um eine Öffnung 

bemüht und diese ab Januar 2019 realisiert. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Verfahrensrecht 



Zum Rechtsschutzbedürfnis für die isolierte Anfechtung des Vorbehalts der 

Nachprüfung bezüglich der Festsetzung eines Verspätungszuschlags (Urteil vom 

22. August 2022, Az. 9 K 897/22 K, NZB BFH Az. XI B 79/22) 

Zur Berechnung der Gebühr für eine verbindliche Auskunft in 

Umwandlungsfällen (Gerichtsbescheid vom 26. Juli 2022, Az. 13 K 1563/20 AO, Rev. 

BFH Az. I R 30/22) 

Kindergeld 

Stellen eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner und ein parallel 

begonnenes Verbundstudium Maschinenbau eine einheitliche 

Berufsausbildung dar? (Urteil vom 17. August 2022, Az. 7 K 3156/21 Kg) 

 

 

 

 

In eigener 

Sache 
 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_K_897_22_K_Urteil_20220822.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/13_K_1563_20_AO_Gerichtsbescheid_20220726.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/7_K_3156_21_Kg_Urteil_20220817.html


Perspektivtag – Angehende Steuerjurist/innen zu Gast im 

Finanzgericht Münster 

Am 24. August 2022 fand unter dem Motto „Perspektiven in der Justiz“ der diesjährige 

Perspektivtag am Finanzgericht Münster statt. Hierbei konnten steuerlich interessierte 

Studierende, Referendar/innen sowie Berufseinsteiger/innen Einblicke in das 

Arbeitsumfeld und die richterliche Arbeitsweise nehmen. Nach der Begrüßung durch 

den Präsidenten des Finanzgerichts Münster, Christian Wolsztynski, besuchten die 

rund 25 Teilnehmer/innen eine Sitzung des 7. Senats unter der Leitung des 

Vizepräsidenten des Finanzgerichts Münster, Dr. Martin Coenen. Im Anschluss an die 

mündliche Verhandlung stand der Senat für Fragen zum Sitzungsverlauf zur 

Verfügung, wovon die Teilnehmer/innen rege Gebrauch machten. Anschließend 

informierten der Personaldezernent des Gerichts, Richter am Finanzgericht Dr. Philipp 

Böwing-Schmalenbrock, und Richter am Finanzgericht Dr. Fabian Schmitz-Herscheidt 

über Anforderungsprofile und Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf des Finanzrichters 

und über Arbeitsumfeld und Berufsalltag im Finanzgericht. 



 

Herr Dr. Böwing-Schmalenbrock (l) und Herr Dr. Schmitz-Herscheidt (r) 



Seminarveranstaltung mit Mitarbeiter/innen der 

Rechtsbehelfsstellen 

Am 16. August 2022 fand eine gemeinsam vom Finanzgericht Münster und der 

Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen organisierte Seminarveranstaltung statt. Die 

ca. 20 Teilnehmer/innen – überwiegend neu in den Rechtsbehelfsstellen der 

Finanzämter eingesetzte Mitarbeiter/innen - konnten sich zunächst im Rahmen eines 

Sitzungsbesuchs beim 6. Senat ein Bild von der Arbeit des Gerichts machen. Danach 

schloss sich eine angeregte Frage- und Diskussionsrunde an, in der die Vorsitzenden 

Richter am Finanzgericht Dr. Hans Anders und Dr. Jan-Hendrik Kister zudem 

verschiedene Aspekte des finanzgerichtlichen Verfahrens näher erläuterten. 

Ähnliche Seminare veranstaltet das Finanzgericht Münster regelmäßig auch mit dem 

Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V. und mit dem Bund der Steuerzahler e.V. 

 

 

 

 

 

 

Impressum 



Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 Münster, 

Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-hendrik.kister@fg-

muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. eines 

Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über folgenden 

Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der Entscheidungen des 

Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in 

der Rechtsprechungsdatenbank NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des 

Finanzgerichts Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 

veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die 

verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank des 

Bundesfinanzhofs abrufbar. Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen 

Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen 

für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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